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NIEDERSCHRIFT 
 

 

über die 07. öffentliche Gemeinderatssitzung, am Montag, den 30.01.2023, um 19.30 Uhr, im  
Veranstaltungssaal der Gemeinde St. Jakob in Haus. 
 
 
Anwesend: Bgm. Franz WALLNER GR Carina SCHARNIGG 
 Vbgm. Michael PERTERER GR Georg OBWALLER 
 GV Richard SCHLEMMER GR Daniel RUDOLF 
 GR Klaus RUDOLF  GR Bianca LECHNER 
 GR Elke SCHUH  GR Josef NIEDERMOSER 
 GR Anton OBERMOSER jun. 
 
Abwesend:  GR Judith GASTEIGER / entschuldigt / Ersatz: GR Daniel RUDOLF 
  
 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende: 21.55 Uhr 
 
Schriftführer/in: Doris Engstler, Gde-Bediensteter 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Fertigung der 06. GR-Niederschrift vom 12.12.2022 gemäß § 46 Abs.4 TGO 
3. Bericht des Bürgermeisters 
4. Aktuelles aus den Ausschüssen 
5. Beratung und Beschlussfassung – über die Auflegung der Änderung des Flächenwidmungs- 

planes der Gemeinde St. Jakob in Haus gemäß § 68 Abs.3 iVm. § 63 Abs.9 Tiroler Raumord-
nungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl.Nr. 43, lt. dem von DI.Dr. Erich Ortner – Innsbruck ausge-
arbeiteten Entwurf vom 19.01.2023 mit der Planungsnr.: 415-2023-00001 und gleichzeitiger Er-
lassung gemäß § 68 Abs.3 lit.d TROG 2022, im Bereich des Grundstücks 1/17 und 1/18 (zur 
Gänze) in EZ 102, KG 82113 St. Jakob,  

• Gp. 1/17 - rund 1440 m² von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a TROG 2022, Festle-
gung Erläuterung: Schul-, Vereinsgebäude und Tourismus in Sonderfläche standortgebunden 
§ 43 (1) a TROG 2022, Festlegung Erläuterung: Feuerwehr, Volksschule  

• Gp. 1/18 - rund 556 m² von Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a TROG 2022, Festlegung 
Erläuterung: Feuerwehrgerätehaus in Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) a TROG 2022, 
Festlegung Erläuterung: Feuerwehr, Volksschule 

6. Beratung und Fassung eines Grundsatzbeschlusses zur Umsetzung des Zu- und Umbaus sowie 
Sanierung und energetische Optimierung des Volksschulgebäudes „Dorf 15“ in 6392 St. Jakob in 
Haus, einschließlich PV-Anlage und neuer Heizung lt. Planung der Bergwerkarchitekten – Lofer 
und auf Basis des Finanzierungskonzeptes 

7. Beratung und Beschlussfassung – Auftragsvergabe von Tischlerarbeiten im Bereich vom Veran-
staltungssaal der Gemeinde – St. Jakob „Dorf 11“, lt. Angebot vom 17.01.2023 

8. Beratung und Beschlussfassung – Anschaffung von 6 Stück iPads für die Volksschule St. Jakob 
i.H. 
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9. Beratung und Fassung eines Grundsatzbeschlusses für den finalen LWL-Ausbau im Ortsgebiet, 
Abschnitte Holzerweg und Hochfeld-Siedlung durch Gemeindebauhofmitarbeiter, externe Bagger-
fahrer und die erforderlichen Materialbeschaffungen 

10. Beratung und Beschlussfassung – Senkung des Dienstgeberbeitrags für alle Gemeindebediens-
teten in Anwendung des § 41 Abs.5a Z 7 FLAG (Familienlastenausgleichsgesetz 1967), lt. Schrei-
ben vom ATLR, Abt. Gemeinden, Dr. Nicola Fleck, vom 07.12.2022, für die Jahre 2023 und 2024 

11. Beratung und Beschlussfassung – Auftragsvergabe Blecheindeckung auf bauseits hergestellter 
Holzunterkonstruktion für die 4 neuen Urnenelemente 

12. Beratung und Beschlussfassung – Genehmigung der Investitionskosten 2022 lt. Zusammenstel-
lungen und Rechnungen, Abrechnungsstand 23.01.2023: 
a.) Breitbandausbau: Torfmoos-, Sportplatz-, Filzen- und Forellenweg, Am Lift + Sonstiges 
b.) Hauptwasserleitungsbau: Torfmoos- und Sportplatzweg, Moosbach, Am Lift + Sonstiges 
c.) Straßen-, Wege- und Dorfplatzbau: Torfmoos-, Bodenfeld-, Simmern-, Holzerweg + Diverses 

13. Beratung und Beschlussfassung – Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages 
der Gemeinde St. Jakob in Haus 

14. Anträge, Anfragen und Allfälliges (§ 35 Abs. 4 TGO) 
 
 
Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Der Vorsitzende eröffnet die 07. öffentliche Gemeinderatssitzung, begrüßt die anwesenden Gemein-
deratsmitglieder und Zuhörer und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Die Niederschrift der 06. GR-Sitzung vom 12.12.2022 wird genehmigt und unterfertigt. 
 
 
Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Bericht des Bürgermeisters): 
 
➢ Nächtigungsstatistik – Zahlen in etwa wie 2019; Nächtigungen St. Jakob im Jahr 2022 71.450; 
➢ Überarbeitung Homepage – Angebot Kufgem btto. € 6.615,60; Darstellungen auf mobilen End-

geräten stimmen nicht mehr; Kosten im Voranschlag 2023 nicht enthalten, falls freie Mittel vor-
handen – Umsetzung; ansonsten für 2024 vorsehen; 

➢ Sitzungsmanagement und E-Government – 2 Angebote der Fa. Kufgem liegen vor; gewünsch-
tes Infoportal für Mandatare neben vielen anderen Leistungsangeboten enthalten. Kosten (lau-
fend und Anschaffung) nicht im Budget enthalten.  

➢ Breitbandausbau 2014 -2022: Gesamtbaukosten € 1.102.660,82 ohne Personalkosten; keine 
Darlehensaufnahme; 

➢ Breitband Provider: Tirolnet 29 Kunden; Lechners Elektro Team 110 Kunden; Einnahmen 2022 
btto € 13.952,25; 

➢ Gemeindemilliarde 2023: Mittel in Höhe von € 83.030,00 zugesagt. Verwendungszweck für 
Maßnahmen zur Energieeffizienz und Investitionsprojekte; 

➢ Altpapiersammlung: Sammelmenge 2022 – 21.280 kg; Einnahmen € 4.620,00; 
➢ GASTRO-Biomüllsammlung 2022 – kostendeckend; Sammlung Privathaushalte mittels Biomüll-

wertmarken – gut angenommen; 
➢ Bezirkskrankenhaus St. Johann i.T.: Dienstpostenplan 2023 um 18,50 Dienstposten erhöht; 

Vorhaben – Aufstockung Trakt B, Neubau Küche u. IT Infrastruktur - € 14,2 Mio; Voranschlag 
2023 – Bilanzverlust; 

➢ Ertragsanteile Jänner 23: € 105.165,01 +6.09 % gegenüber Jänner 2022; 
➢ TVB-Nächtigungsvergleich 12/2022: -11,5 % gegenüber 2019/2020; +26,6 % gegenüber 

2021/2022; 
➢ Statistik – Erntereferenti/in: Nachbesetzung (Nimo Mich sen. hat Funktion zurückgelegt) aus 

Landwirtschaft – keine Entschädigungszahlungen; 
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Zu Punkt 4) der Tagesordnung (Aktuelles aus den Ausschüssen): 
 
➢ Überprüfungsausschuss:  GR DI Georg Obwaller – bereits über letzte Gebarungsprüfung be-

richtet; Kassa in Ordnung 
 
Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Hinweis auf die Notwendigkeit der Änderung des Flächenwidmungsplanes im Orts-
zentrum, im Bereich der bereits bebauten Grundstücke Gp. 1/17 (Volksschule, Dorf 15) und 1/18 
(Feuerwehrgerätehaus, Dorf 17) in jeweils EZ 102 (zur Gänze), GB 82113 KG-St. Jakob in Haus. 
Die Widmung dient der Vereinigung der beiden Grundstücke sowie der Schaffung eines Bauplatzes 
im Sinne § 2 Abs. 12 TBO 2022 mit entsprechender Sonderflächenwidmung. Durch die Vereinigung 
der beiden Grundstücke sollen die Voraussetzungen der Erweiterung des Bestandsgebäudes der 
Volksschule – Dorf 15 im Norden, in Verbindung mit dem anschließenden Feuerwehrgebäude - 
Dorf–17 im Osten geschaffen werden. 
Der Inhalt bzw. der wesentliche Sachverhalt des gegenständlichen Raumordnungsgutachtens von 
DI.Dr. Erich Ortner – Innsbruck vom 19.01.2023, mit der GZl.: eb_415-2023-00001 vs.doc sowie die 
Verordnungsplanungsunterlagen mit der Planungs-Nr.: 415-2023-00001 werden vorgelegt bzw. auf 
die Leinwand projiziert und vom Bürgermeister erläutert. 
Die Widmungsänderung wird vom Raumplaner unter raumordnerischen Gesichtspunkten in Über-
einstimmung mit den Bestimmungen des Örtlichen Raumordnungskonzeptes positiv beurteilt, zu-
dem diese auch im Sinne der zweckmäßigen und bodensparenden Nutzung des Baulandes dient. 
 
Aufgrund des hinreichend geklärten raumordnerischen Sachverhalts sind keine zusätzlichen Fach-
gutachten zur Beurteilung des Sachverhalts lt. Raumplaner mehr erforderlich. 
Keine weitere Diskussion. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters gemäß § 68 Abs. 3 Tiroler Raumord-
nungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, idgF den vom Planer AB Lotz und Ortner ausgear-
beiteten Entwurf vom 19.01.2023, mit der Planungsnummer 415-2023-00001, über die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde St. Jakob in Haus, im Bereich der Gp. 1/17 und 1/18, KG - 
82113 St. Jakob (zur Gänze/zum Teil) durch 4 Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme auf-
zulegen. 
 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde St. Jakob in Haus 
vor: 
 
Umwidmung 
Grundstück Gp. 1/17, KG - 82113 St. Jakob, rund 1.440 m², von Sonderfläche standortgebunden  
§ 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Schul-, Vereinsgebäude und Tourismusbüro, in Sonderfläche 
standortgebunden § 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Feuerwehr, Volksschule und weiters Grundstück 
Gp. 1/18, KG - 82113 St. Jakob, rund 556 m² von Sonderfläche standortgebunden  
§ 43 (1) a, Festlegung Erläuterung: Feuerwehrgerätehaus in Sonderfläche standortgebunden § 43 (1) 
a, Festlegung Erläuterung: Feuerwehr, Volksschule. 
 
➢ Gleichzeitig wird gemäß § 68 Abs. 3 lit. d TROG 2022 der Beschluss über die dem Entwurf  

entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst. 
 
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnah-
mefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgege-
ben wird. 
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Personen, die in der Gemeinde St. Jakob in Haus ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, die 
in der Gemeinde St. Jakob in Haus eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht 
zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zum Ent-
wurf abzugeben. 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen – EINSTIMMIG 
 
 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Info über Finanzierungsbesprechung beim Amt der Tir. Landesregierung - anwe-
send Magnus Gratl – Büro LH Mattle, Stephanie Müller - Gemeindeaufsicht Land, Marianne Döttlin-
ger – Gemeindeaufsicht BH sowie Amtsleiter Roman und Bgm. 
Notwendigkeit einer Generalsanierung (Gebäude BJ 85/86), energetischer Sanierung samt Erneu-
erung des Heizungssystems, Turnsaal-Zubau, Neuerrichtung schulische Tagesbetreuung sowie 
Barrierefreiheit des Gebäudes; Geschätzte Sanierungskosten € 5,3 Mio. sind als max. Obergrenze 
zu sehen. 15 %iger Sichheitspolster ist berücksichtigt. Die Finanzierung in Absprache mit Land und 
BH wird wie folgt festgelegt: 
Eigenmittelaufbringung der Gemeinde € 300.000 (auf 3 Jahre) sowie eine maximale Darlehensauf-
nahme in Höhe von € 1,362 Mio; Finanzierungszusicherung des Landes mit 2,8 Mio Bedarfszuwei-
sungen (2023-2026); Förderquote 67 %; 
Die Restfinanzierung erfolgt aus Fördertöpfen der Bildungsdirektion, des Schul- und Kindergarten-
fond, § 15a-V-BG-Mittel – Kinderbetreuung, PV-Landesmittel, GAF-Mittel für Heizungsanlangen. Lt. 
Gratl besteht für 2023 die Möglichkeit einen Teuerungsausgleich in Höhe von ca. € 45.000,00 zu-
sätzlich zu beantragen;  
Im Vorfeld wurde die Finanzlage durch die Gemeindeaufsicht der BH, Döttlinger Marianne ermittelt, 
die Darlehensaufnahme ist vertretbar. Nach der Darlehensaufnahme ergibt sich in den nächsten 
Jahren eine starke Verschuldung.  
 
Beschlussfassung: 
Die Umsetzung des Projektes Zu- und Umbau sowie die Sanierung und energetische Optimierung 
einschließlich PV-Anlage und neuer Heizung des Volksschulgebäudes „Dorf 15“ lt. Planung der 
Bergwerkarchitekten auf Basis des vorliegenden Finanzierungskonzeptes wird beschlossen. 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen - EINSTIMMIG  
 
 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Info über Wunsch der Kindergartenleitung betr. Abtrennung im Bereich des Seitenpodests im Ver-
anstaltungssaal als Lagermöglichkeit für div. Spielsachen und Turngeräte etc. Derzeit werden diese Sa-
chen unter der Bühne gelagert und müssen bei größeren Veranstaltungen immer in den Keller geräumt 
werden. Der GR ist der Auffassung, dass sich für die Abtrennung das rechte Seitenpodest bis zum Saa-
leingang am besten eignet. Von der Fa. Hauser Tischlerei wurde ein Angebot mit einer Summe von 
brutto € 3.105,60 eingeholt. Seitenteile (Schiebetüren) werden in weißem Dekor, passend zur Saaloptik 
angebracht. Im HH-Voranschlag sind € 1.000,-- vorgesehen. Aufgrund der Zweckmäßigkeit dieser Maß-
nahme (Abteil auch für Veranstaltungen nutzbar) spricht sich der Gemeinderat für die Anbringung der 
Abtrennung aus. 
 
Beschlussfassung: 
Die Auftragsvergabe für die Anbringung einer Abtrennung (Schiebetüren) im Bereich des rechten 
Seitenpodestes im Veranstaltungssaal an die Fa. Hauser Tischlerei wird beschlossen. 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen - EINSTIMMIG  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Info über die Anschaffung von 6 iPads für die Volksschule. Damit die Landesförderung 
lukriert werden kann, müssen 6 iPads angeschafft werden. Vom Lehrpersonal ist ein Selbstbehalt zu 
leisten. Nach Abrechnung der Landesförderung ergibt sich ein Betrag von ca. 200,00, der von der 
Gemeinde zu übernehmen ist. 
 
Beschlussfassung: 
Die Anschaffung von 6 iPads für die Volksschule sowie die Übernahme der Restkosten werden geneh-
migt. 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen - EINSTIMMIG 

 
 
Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Info über den finalen LWL-Ausbau im Ortsgebiet im Bereich Holzerweg (Frühjahr) und 
Hochfeld-Siedlung (Herbst). Der Ausbau wird wieder durch die Gemeindebauhofmitarbeiter u. externe 
Baggerfahrer erfolgen. Die Materialbeschaffungen werden durch die Gemeindeverwaltung bewerkstel-
ligt. Notwendige Terminabstimmung mit der Fa. Fionis für Holzerweg in der 26 KW und Hochfeld in der 
42 KW ist bereits erfolgt.  
 
Beschlussfassung: 
Die Umsetzung des finalen Breitband-Ausbaus (LWL) „Call 12“ im Gemeindegebiet in den Abschnitten 
Holzerweg und Hochfeld-Siedlung durch die Gemeindebauhofmitarbeiter mit externen Baggerfahrern 
sowie die dafür notwendige Materialbeschaffung wird beschlossen.  

 
➢ Abstimmungsergebnis:  11 JA-Stimmen – EINSTIMMIG 
 
 
Zu Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Info über das Schreiben des Landes betreffend Senkung des Dienstgeberbeitrages von 
3,9 % auf 3,7 % für die Jahre 2023 und 2024. Dazu wurde ein interner Aktenvermerk angelegt, weiters 
wird von der Gemeindeabteilung des ATLR die Fassung eines GR-Beschlusses empfohlen. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt in Anwendung des § 41 Abs. 5a Z 7 FLAG (Familienlastenausgleichsgesetz 
1967) lt. Schreiben der ATLR Gemeindeabteilung sowie internem Aktenvermerk für die Jahre 2023 und 
2024 den Dienstgeberbeitrag mit 3,7 % der Beitragsgrundlage festzulegen. 
 
➢ Abstimmungsergebnis:  11 JA-Stimmen - EINSTIMMIG; 
 
 
Zu Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Einholung von 2 Angeboten für die Blecheindeckung der 4 neuen Urnenelemente im 
Friedhof. Angebote Fa. Eder - brutto € 3.120,00 und Fa. Markl – brutto € 3.024,00; Vergabe an den 
Billigstbieter Markl Roman; Ausführung sofort; Hinweis GR – Begutachtung Gemeindehausdach – 
Wasserschäden ersichtlich! 
 
Beschlussfassung: 
Die Vergabe zur Blecheindeckung für die 4 neuen Urnenelemente an die Fa. Markl Roman mit einer 
Bruttoangebotssumme von € 3.024,00 wird beschlossen. 
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➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen - EINSTIMMIG; 
 
 
Zu Punkt 12 der Tagesordnung: 
 
12a) – Bgm. Wallner Info über die Zusammenstellung der Investitionskosten LWL-Breitbandausbau im 
HH-Jahr 2022 (Abrechnungsstand 23.01.2023) in Höhe von netto € 159.832,32; Inbegriffen sind der 
LWL-Ausbau Torfmoos, Sportplatzweg, Filzenweg, Forellenweg, Am Lift sowie Planungs-, Vermes-
sungs-, Asphaltierungs- und Materialbeschaffungskosten; Kontrolle durch Überprüfungsausschuss ist 
erfolgt. 
 
Beschlussfassung: 
Entsprechend der vorliegenden Zusammenstellung genehmigt der Gemeinderat die Investitionskos-
ten für den LWL-Breitbandausbau für das Jahr 2022 in Höhe von Netto € 159.832,32 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen   -   EINSTIMMIG 
 
 
12b) - Bgm. Info über die Hauptwasserleitungserneuerungen in den Bereichen Torfmoos, Moosbach, 
Sportplatzweg sowie Am Lift im Jahr 2022 mit einer Gesamtsumme von netto € 90.830,75. Hauptsäch-
lich wurden im Zuge des LWL-Ausbaues notwendige Wasserleitungserneuerungen durchgeführt. An-
teilige Vermessungs-, Asphaltierungskosten sowie Planungskosten sind in obiger Summe enthalten. 
Kontrolle durch den Überprüfungsausschuss ist erfolgt. 
 
Beschlussfassung: 
Entsprechend der vorliegenden Zusammenstellung (Abrechnungsstand 23.01.2023) genehmigt der 
Gemeinderat die Investitionskosten für die Wasserleitungserneuerungen im Jahr 2022 in Höhe von 
Netto € 90.830,75 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen   -   EINSTIMMIG 
 
 
12c) – Bgm. Info – Zusammenstellung Baukosten Straßen, Wege, Brücken und Dorfplatzgestaltung im 
Jahr 2022 in Höhe von brutto € 56.871,74; Umgesetzte Projekte 2022 - Fertigstellung Dorfplatz, Brü-
ckenerweiterung im Bereich Moosbach-Holzerweg-Rettenbach, Straßenbau und Asphaltierung Torf-
moos, Asphaltierung Bodenfeld, Simmern; Kontrolle durch Überprüfungsausschuss ist erfolgt. 
 
Beschlussfassung: 
Entsprechend der vorliegenden Zusammenstellung genehmigt der Gemeinderat die Investitionskos-
ten für die Baukosten Straßen, Wege, Brücken und Dorfplatzgestaltung im Jahr 2022 in Höhe von 
brutto € 56.871,71 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen   -   EINSTIMMIG 
 
 
Zu Punkt 13 der Tagesordnung: 
 
Bgm. Wallner – Info über Wiederverlautbarung des Tiroler Verkehrsaufschließungsgesetztes – Verord-
nung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages. Die Möglichkeit der Erhöhung des Erschlie-
ßungsbeitragssatzes von bisher 5 % auf 7 % des Erschließungsfaktors ist gegeben.  
Erschließungsmaßnahmen, im speziellen notwendige Infrastrukturmaßnahmen, Straßen- und Wege-
bauprojekte werden für die Gemeinde immer kostenintensiver. Weiters werden durch Projekte wie die 
Umbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen Volksschule die freien Verfügungsmittel der Gemeinde in den 
nächsten Jahren immer geringer. In den Nachbargemeinden wurden Erhöhungen ebenfalls verordnet. 
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Daher ist die Erlassung einer neuen Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages ab 
01.01.2024 wie folgt notwendig:  
 

Kundmachung 
 

Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages der Gemeinde St. Jakob in Haus 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde St. Jakob in Haus hat mit Beschluss vom 30.01.2023, Tagesordnungs-

punkt 13) auf Grund der Bestimmungen des Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetzes 2011 – 

TVAG 2011, LGBl. Nr. 58, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 173/2021, folgende Verordnung 

erlassen:  

§ 1 

Erschließungsbeitrag 

Die Gemeinde St. Jakob in Haus erhebt zur teilweisen Abdeckung der Kosten der Verkehrserschlie-

ßung einen Erschließungsbeitrag. 

§ 2 

Höhe des Erschließungsbeitragssatzes 

Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wird gemäß § 7 Abs. 3 TVAG 2011 für das gesamte Ge-

meindegebiet mit 7,0 v. H. des von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 16.12.2014, 

LGBl. Nr. 184/2014, für die Gemeinde St. Jakob in Haus festgelegten Erschließungskostenfaktors be-

stimmt.  

§ 3 

Verfahrensbestimmungen 

Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO in Verbindung mit 

dem Tiroler Abgabengesetz – TAbgG, in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Verordnung vom 

17.08.2015 (VO-Prüfung mit GZl.: Gem-G-70415/1/3-2015 vom 10.09.2015) über die Erhebung eines 

Erschließungsbeitrages außer Kraft.  
 
St. Jakob in Haus, am ………………… Für den Gemeinderat: 
 
 Der Bürgermeister 
 
 
 ………………………….…………. 
 Franz WALLNER 
 
 
Angeschlagen am:   ……………….. 
Abgenommen  am:   ……………….. 
 
Beschlussfassung: 
Die obenstehende Verordnung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages der Gemeinde St. 
Jakob mit Wirksamkeit 01.01.2024 wird beschlossen. 
 
➢ Abstimmungsergebnis: 11 JA-Stimmen   -   EINSTIMMIG 
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Zu Punkt 14) der Tagesordnung - Anträge, Anfragen Allfälliges: 
 
➢ Sitzung St. Ulrich - Wasserversorgung -  – Info GV Schlemmer Richard betreffend Ausbau Was-

serversorgung St. Ulrich; Wasserqualität von St. Ulrich in Ordnung; Für St. Jakob ist es zukünftig 
wichtig eine autarke Wasserversorgung aufzubauen; Heranziehung der eigenen Quellen und ver-
mehrte Nutzung des Trinkwasserbrunnen; Diskussion über Wasserbezugsvertrag mit St. Ulrich 
a.P.; 

➢ ESVH Vereinsmeisterschaften 04.02.2023: Bgm. Wallner bittet um Teilnahme. Als Mannschaft 
braucht man 5 Eisschützen; 

➢ Stellenausschreibung – Nachbesetzung in der Verwaltung – Anfrage GR Obermoser zu wel-
chem Zeitpunkt die Nachbesetzung erfolgen wird. – Bgm. Wallner – spätestens im Herbst; 

➢ VVT-Tickets – die zwei VVT-Tickets werden durchschnittlich an 10 Tagen im Monat ausgeliehen. 
Die Möglichkeit zum Ausleihen wird weiterhin beworben. Die Kosten pro Ticket betragen € 102,-- 
im Monat. 

➢ Keine weitere Wortmeldung seitens der GR-Mitglieder zu diesem Tagesordnungspunkt. 
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Bgm. WALLNER Franz Vbm. Michael PERTERER 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
GV Richard SCHLEMMER Schriftführer Doris Engstler 


